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Politischer Bezirk: Spittal/Drau 

 Flattach 73 Telefon: 04785 205 
 A-9831 Flattach e-mail: flattach@ktn.gde.at                                
 
 
 
 

Sitzungsprotokoll 
 

(1. Sitzung 2020) 
 

über die am Mittwoch, den 27. Mai 2020 im Kulturhaus Flattach (Großer Saal) 
stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Flattach. 

 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:06 Uhr 
 
ANWESENDE: 
 
Mandatare: 
 
Vorsitzender Bürgermeister Kurt SCHOBER 1. Vize-Bürgermeister Adolf GUGGANIG 
2. Vize-Bürgermeister Gottfried REITER GV DI Karin VIERBAUCH (bis 18:45 Uhr) 
 
GR Elfriede RUMBOLD  GR Michael SALENTINIG 
GR Vinzenz BRANDSTÄTTER  GR Werner HUBER 
GR Gert WALTER 
  
GR Helmut BRANDSTÄTTER  GR Josef ISTENIG jun. 
GR Ing. Christian UNTERWEGER  
   
GR Heidemarie AMPFERTHALER  GR Michael PUSSNIG 
 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
Bedienstete der Gemeinde Flattach: 
 
FV Karina THALER 
AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
Ersatzmitglieder: 
 
-x- 
 
Entschuldigt waren: 
 
-x- 
 
Unentschuldigt waren:  
 
-x- 
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Tagesordnung: 
 
 1. Bericht des Bürgermeisters 
 2. Anträge und Anfragen 
 3. Genehmigung der Tagesordnung 
 4. Bericht des Kontrollausschusses 
 5. Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 6. Rechnungsabschluss 2019 - Beschluss 
 7. Kassenkredite – Vorgehensweise 
 8. Hr. Kurt Schober – Ansuchen um Ankauf von öffentlichem Gut – Beschluss und Verordnung 
 9. Hr. Josef Pacher – Übernahme einer Teilfläche in das öffentliche Gut – Beschluss und Verordnung 
 10. Jagdpachtperiode 2021 bis 2030: 
  a) Anzahl der zu bildenden Gemeindejagdgebiete – Beschluss – Abänderung 
  b) Genehmigung des Gemeindejagdgebietes Großfragant – Beschluss - Abänderung 
  c) Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates für Gemeindejagdgebiete - 
      Beschluss 
 11. Genehmigung von Versicherungspolizzen 
 12. „Mölltaler Geschichten Festival 2020“ – jährlicher Förderbeitrag 2020 bis 2024 
 13. Neuregelung der Wasserversorgung Innerfragant – Kooperationsvertrag mit der KELAG –  
  neuerliche Beratung 
 14. Müllentsorgung 2021 bis 2030 – Vertrag mit Entsorgungsunternehmen – Genehmigung 
 15. RHV Mölltal: Kanalsammelbauabschnitt BA 13-2, Aufschließung Außerfragant Süd-West   
  (Gewerbegebiet) - Umsetzung und Auftragsvergabe 
 16. Hr. Kurt Gollmitzer – Ansuchen um Ankauf von Grundstücksteilflächen – Beratung 
 17. Teilbebauungsplan Chaletdorf Innerfragant – Neuverordnung 2020 – Beschluss nach   
  Kundmachung 
 18. WLV-Projekt „Rutschungssanierungen Flattach Projekt 2020“ – Verpflichtungserklärung –  
  Genehmigung 
 19. Hr. Hubert Mayer: Ansuchen um Grundankauf – Beschluss nach Kundmachung 
  einschließlich Verordnung über Auflassung öffentliches Gut 
 20. Flurbereinigung Hr. Bernhard Winkler – Österreichische Bundesforste (ÖbF): 
  Beschluss nach Kundmachung einschließlich Verordnung über Auflassung/Übernahme öffentliches 
  Gut 
 21. Initiative „Gesunde Gemeinde“ – Beteiligung – Beschluss 
 22. Kindergarten Flattach – Tarife – Anpassung 
 23. Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Die Einberufung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte schriftlich bzw. per E-Mail (i.S. § 35 
(2) K-AGO) durch den Bürgermeister. Die Zustimmungserklärungen der Mandatare bzw. die 
Sendebestätigung liegen vor. 
 
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 37 Abs. 1 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurde durch den Vorsitzenden 
festgestellt. 
 
Zu Protokollmitunterfertigern gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurden 
GR Josef ISTENIG jun. und GR Werner HUBER gewählt. 
 
Zum Schriftführer wurde AL Mag. (FH) Markus Zaiser bestellt. 
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TOP 1: Bericht des Bürgermeisters 
 
 
Bgm. Schober berichtet über nachstehende aktuelle Themen und Projekte: 
 
a) 
 
Aufarbeitung Katastrophenschäden Unwetter 2019: 
 
Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Mitwirkenden für die verschiedensten Anstrengungen 
zur Behebung der Katastrophenschäden 2019, insbesondere bei den Mitgliedern des 
Gemeindevorstandes. Die Aufarbeitungsarbeiten sind seit Jänner im Gang bzw. konnten auch 
verschiedenste Förderzusagen noch vor Beginn der Corona-Krise erzielt werden (KAT-Fonds, 25 
% BZ-Mittel a.R., Förderung Abteilung 10 L). In Summe werden trotz beträchtlicher Fördermittel 
letztlich doch noch rund € 250.000/€ 350.000 den Haushalt der Gemeinde belasten. Insgesamt 
beträgt die Schadenssumme im Gemeindegebiet rund € 3.000.000, wobei in dieser Summe die 
Weggemeinschaften (Flattachberg, Waben und Grafenberg) noch nicht berücksichtigt sind. Diese 
werden zusätzlich entsprechende Unterstützung der Gemeinde benötigen. 
 
Hinsichtlich der Verbringung des angefallenen Materials berichtet Bgm. Schober über das 
entsprechende „Sedimentbewirtschaftungskonzept“, welches über den Wasserverband Mölltal 
betrieben wird. Im Gemeindegebiet Flattach werden dabei 3 Lageflächen (Bereich Schilift Fragant, 
Außerfragant und Innerfragant) vorgesehen. 
 
Weiters bemühen sich die Gemeinden des mittleren Mölltals auch um den Ankauf der „alten 
Plantrans-Deponie“ zur Bewirtschaftung/Ablagerung des Sedimentmaterials. Diesbezügliche 
Gespräche finden derzeit statt. 
 
In der „Raggaschlucht“ wird der entstandene Schaden mit rund € 220.000 beziffert. Durch das 
gute Zusammenwirken aller Firmen und des Bauhofes steht einer Eröffnung mit 29.05.2020 nichts 
mehr im Wege. (Ebenso wird das Freischwimmbad Flattach mit 29.05.2020 geöffnet.) 
 
b) 
 
Corona-Krise – Haushaltssperre 
 
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise wurden allen Kärntner Gemeinden strikte 
Budgetdisziplin dringend empfohlen bzw. auch die Erlassung einer Haushaltssperre angeregt. 
 
Bgm. Schober informiert, dass fertig ausfinanzierte Projekte definitiv umgesetzt werden, 
ansonsten jedoch absolute Zurückhaltung bei nicht zwingend notwendigen Ausgaben geboten ist. 
 
c) 
 
Neue Betreiber am „Mölltaler Gletscher“ – Tatry Mountain Resorts (TMR) 
 
Der Entwurf eines entsprechenden „Arbeitspapiers“ zwischen der Gemeinde Flattach und den 
neuen Betreibern im Schigebiet wurde zwischenzeitlich mit dem Rechtsbeistand der Gemeinde 
(Dr. Mario Petutschnig) erarbeitet, und wird nunmehr mit TMR final abgestimmt. Die daraus 
erwachsenen Kosten des Rechtsbeistandes (€ 6.000) werden vorab von der Gemeinde beglichen 
und in weiterer Folge von TMR übernommen. 
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d) 
 
Österreichischer Alpenverein – Revitalisierung Jugendherberge in der Großfragant 
 
Der ÖAV will die Jugendherberge in der Großfragant revitalisieren, und hat diesbezüglich bei Bgm. 
Schober vorgesprochen. Seitens des Bürgermeisters erging an den ÖAV die klare Aufforderung, 
vorab umgehend sämtliche betroffenen Grundeigentümer im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung über das Vorhaben umfassend zu informieren. 
 
Zwischenzeitlich wurde diese Informationsveranstaltung für Freitag, 05. Juni 2020 um 18:00 Uhr 
im Kulturhaus Flattach terminisiert bzw. werden alle Grundeigentümer seitens des Alpenvereins 
postalisch dazu eingeladen. 
 
Durch den Bürgermeister ergeht die Einladung an alle Gemeinderäte, bei Interesse gerne an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen. 
 
e) 
 
Straßensanierung Fragant 2019 
 
Das Vorhaben ist zwischenzeitlich fertig gestellt bzw. liegt die geprüfte Schlussrechnung nunmehr 
vor. In Verbindung mit diesem Vorhaben wurde auch eine neue Wasserleitung auf eine Länge 
von 1,3 km mitverlegt. 
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TOP 2: Anträge und Anfragen 
 
 
a) 
 
GV DI Vierbauch regt an, das Thema „Kleinkindbetreuung“ in Flattach zu forcieren, da der 
diesbezügliche Bedarf in den kommenden Jahren steigen wird. 
 
Vierbauch ersucht den Kontrollausschuss, die Kostenstelle Kindergarten im Rahmen einer Sitzung 
zu thematisieren und zu prüfen. Vor allem interessiert dabei das Kostenverhältnis öffentlicher 
Kindergarten vs. privater Kinderbetreuung. 
 
GR Ampferthaler als Obfrau des Kontrollausschusses sichert dies zu. 
 
b) 
 
Vierbauch skizziert die Unterstützung der Bundesregierung in Höhe von € 1 Milliarde für die 
österreichischen Gemeinden, um die Folgen der Corona-Krise diesbezüglich zu lindern. Die 
Mandatarin spricht sich dafür aus, aus diesen Mitteln tunlichst auch Gelder für die 
Kinderbetreuung in der Gemeinde zu lukrieren. Bgm. Schober erinnert an die bereits erfolgten 
Vorgespräche mit DI Vierbauch und sichert umgehend Gesprächstermine zu. 
 
c) 
 
GR Helmut Brandstätter stellt die Anfrage, wer für die Betreuung des Alpe-Adria-Trails zuständig 
ist. Dieser befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Der Bürgermeister führt aus, dass 
entsprechende Schäden im ganzen Tal vorhanden sind. Die Betreuung/Wartung des Trails von 
Hr. Ron Kapteyn im Auftrag der Nationalpark-Region Hohe Tauern ausgeführt wird. Dieser ist 
bereits dabei, den „Frühjahrsputz“ am Trail abzuwickeln bzw. notwendige Umleitungen und 
Schadensbehebungsmaßnahmen zu sichten. 
 
d) 
 
GR Helmut Brandstätter fordert abermals eine Regelung hinsichtlich der WC-Anlagen im 
Zusammenhang mit der „Raggaschlucht“. Bürgermeister und Vize-Bgm. Gugganig verweisen auf 
die „ewigen Diskussionen“ zu diesem Thema. Die bestehenden Möglichkeiten bleiben auch heuer 
bestehen bzw. wird es auch im Zusammenhang mit der aktuellen Situation (Corona-Krise) keine 
Änderungen diesbezüglich geben. 
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TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung 
 
 
GV DI Vierbauch stellt den Antrag, TOP 21 und 22 der Tagesordnung nach TOP 4 zu behandeln, 
da sie aus terminlichen Gründen die Sitzung vorzeitig verlassen muss. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Umreihung der 
Tagesordnungspunkte zu genehmigen und vorstehende Tagesordnung vollinhaltlich zu 
genehmigen. 
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TOP 4: Bericht des Kontrollausschusses 
 
 
Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
nachstehendes Protokoll aus der Kontrollausschusssitzung 1/2020 vom 25.05.2020 wie folgt zur 
Kenntnis: 
 
Insbesondere skizziert Ampferthaler dabei die Eckpunkte des vorliegenden RA-Entwurfes 2019. 
 
Bgm. Schober ergänzt, dass gemäß jüngster Mitteilung der Gemeindeabteilung allein aus den 
Titeln Ertragsanteile und Kommunalsteuer für 2020 ein Rückgang von jeweils rund 10 Prozent zu 
erwarten ist bzw. daraus Mindereinnahmen von rund € 200.000 resultieren werden. 
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Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der Obfrau zustimmend zur Kenntnis. 
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TOP 5: Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 
 
a) 
 
An der Beratung und Beschlussfassung nachstehender Rechnungen der Fa. Elektro Brandstätter, 
9831 Flattach, nimmt GR Helmut Brandstätter aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO 
nicht teil. 
 
An der Beratung und Beschlussfassung nachstehender Rechnung der Fa. ROHRMAX, 9500 Villach, 
nimmt GR Ing. Unterweger aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil. 
 
An der Beratung und Beschlussfassung nachstehender Rechnung von Hr. Michael Salentinig, 9831 
Flattach, nimmt GR Michael Salentinig aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehende Rechnungen zu 
genehmigen: 
 
Fa. CNS Messtechnik GmbH € 3.781,80 
Hauptstraße 131, 9201 Krumpendorf (inkl. 20 % Ust.) 
Rechnung-Nr. AR/DL/19/85 vom 20.12.2019 
(Digitaler Leitungskataster - Nachtragsarbeiten im Bereich Wasser, Abwasser und Beleuchtung 
lt. Bestellung durch BH-Leiter) 
 
Fa. STRABAG AG € 54.979,30 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. KR19100878 vom 13.01.2020 
(1. Teilrechnung WVA Anlage Flattach-Fragant, Erneuerung Abschnitt Fragant – Laas) 
 
Fa. RGO – LAGERHAUS GmbH € 971,87 
F. W. Raiffeisenstraße 1, 9900 Lienz (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. R 345966 vom 30.12.2019 
(Reparatur Getriebe TANK 4000) 
 
Fa. ELEKTRO BRANDSTÄTTER € 2.311,64 
Flattach 112, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. A0501-19 vom 13.12.2019 
(Reparaturarbeiten Masseschluss Straßenbeleuchtung Flattach, Untertischboiler FF-Haus,  
Material Weihnachtsbeleuchtung, Elektrogeräte WC-Friggaplatz, Montagearbeiten Straßenlaternen Fragant-Laas) 
 
BDO Steiermark GmbH – Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft € 997,49 
Schubertstraße 62, 8010 Graz (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 202000396 vom 21.01.2020 
(Erstellung Gutachten für Audit familienfreundlichegemeinde, Beratung vor Ort, Reisekosten) 
 
RAUMPLANUNGSBÜRO DI KAUFMANN € 12.337,36 
Mießtaler Straße 18, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 18014-Sho vom 13.02.2020 
(Schlusshonorarnote – Gestaltung Gästeinformation „Raggaschlucht“ – Bauplanung und künstlerische Bauaufsicht) 
 
Fa. STRABAG AG € 8.452,32 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. KR20100026 vom 29.01.2020 
(Schlussrechnung „L20a Fraganter Straße – BT02 – Trinkwasserversorgungsleitung – Mitverlegung) 
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Die Auftragsvergabe erfolgt gemäß GR-Beschluss vom 29.04.2019, TOP 3 q), mit einer 
Auftragssumme von € 86.748,43 inkl. 20 % Ust.. Nach Rechnungsprüfung durch das 
Straßenbauamt Spittal/Drau beläuft sich die tatsächliche Rechnungssumme nunmehr auf € 
82.247,30 inkl. 20 % Ust.. Abzüglich der bereits angewiesenen Rechnung in Höhe von € 
73.794,98 inkl. 20 % Ust. beläuft sich der noch offene Forderungsbetrag nunmehr auf € 8.452,32 
inkl. 20 % Ust. 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL € 1.614,90 
Villacher Straße 152, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 2020-10622 vom 06.03.2020 
(1 PC-NEU für Bauhof Flattach) 
 
Fa. MATIK Truck & Trailer-Park € 1.632,96 
St.-Josef-Straße 16, 9500 Villach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 3000897525 vom 09.03.2020 
(Fahrersitz für UNIMOG) 
 
Fa. Elektro Brandstätter € 3.180,00 
Flattach 112, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. A0339-19 vom 08.08.2019 
(Diverses Elektromaterial Gemeindestraße Fragant) 
 
Fa. Elektro Brandstätter € 1.244,23 
Flattach 112, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. A0471-19 vom 02.12.2019 
(Diverses Elektromaterial und Montagearbeiten Gemeindestraße Fragant) 
 
Fa. Elektro Brandstätter € 1.416,00 
Flattach 112, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. A0184-20 vom 19.04.2020 
(Elektro-Installation Büro-NEU im 1. Stock des Gemeindeamtes) 
 
Fa. STRABAG AG € 55.674,60 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. KR20100069 vom 10.03.2020  
(Sofortmaßnahmen Unwetterschäden 2019) 
 
PRO MÖLLTAL (Mölltaler Geschichten Festival) € 399,00 
Döllach 185, 9843 Großkirchheim 
Kostenersatzrechnung MGF2019-047 vom 23.03.2020 
(20 Stück Bücher „Gegenwind“) 
 
DI Erich Olsacher ZT € 2.759,51 
Winklern 26, 9841 Winklern (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. FL12re04 vom 05.03.2020 
(WVA Innerfragant und Außerfragant, Leistungszeitraum 01.08.-31.12.2019) 
 
Fa. GEOtec Schul- und Bürowaren GmbH € 249,60 
Jakob-Prandtauer-Straße 1, 6300 Wörgl (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. AU-20-03619 vom 11.05.2020 
(2 Stück Hygieneschutz für TG-Büro Flattach – Stichwort: Corona) 
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Bernhard Winkler € 4.939,20 
Innerfragant 28, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 08/05/20 vom 09.05.2020 
(Katastrophenschaden „Raggaschlucht“) 
 
TG Tourismusgemeinschaft Mölltaler Gletscher OG € 24.000,00 
Flattach 99, 9831 Flattach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 089/20 vom 05.05.2020 
(Rechnung“ über erbrachte Leistungen für Marketing & Werbung,  
Besprechung Kärnten Card, Prospektversand. Diese Rechnung (analog der Vorgehensweise  
in den vergangenen Jahren) ist als Aconto-Zahlung für das Jahr 2020 zu sehen. 
 
Die Differenz auf einen Betrag von rund € 43.290,00 soll auch heuer wieder nach dem Ende der 
„Raggaschlucht-Saison“ angewiesen werden.) 
 
Fa. PIRKER Gartentechnik € 3.800,00 
9814 Mühldorf im Mölltal (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 40253 vom 17.04.2020 
(Rasentraktor Kawasaki) 
 
Anmerkung: 
In Verbindung mit vorstehender Rechnung wurde durch die Fa. Pirker per 17.04.2020 eine Gutschrift in Höhe von € 
500,00 inkl. 20 % Ust. gewährt. 
 
GV DI Vierbauch verlässt die Sitzung um 18:45 Uhr. 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL € 1.647,36 
Villacher Straße 152, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 2020-10005 vom 02.01.2020 
(6 Monate Miete für 2 Kopierer) 
 
Fa. PSC – Public Software & Consulting, 8074 Raaba € 8.765,14 
Re-Nr. 2000070 vom 03.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Nutzungsentgelte und Anwendungen für 12 Monate) 
 
Fa. TRANSPORTE WALDEK GmbH & Co. KG, 9815 Kolbnitz € 290,10 
Re-Nr. 19/1294 vom 27.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Grobschlag Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. ERDBAU MUHIC, 9831 Flattach € 8.154,00 
Re-Nr. 49/2019 vom 19.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger und Dumper, Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. ERDBAU ZECHNER GmbH, 9831 Flattach € 366,00 
Re-Nr. 631/2019 vom 31.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. ERDBAU MUHIC, 9831 Flattach € 1.344,00 
Re-Nr. 51/19 vom 30.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger, Dumper und Traktor, Unwetterschäden 2019) 
 
Marko-Paul PRISTAVEC, 9821 Obervellach € 1.100,00 
Re-Nr. 20/02 vom 09.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Catering FF bei Unwetterschäden 2019) 
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Fa. ELEKTRO BRANDSTÄTTER, 9831 Flattach € 1.998,48 
Re-Nr. A0502-19 vom 13.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Reparatur Straßenbeleuchtung Unwetterschäden 2019) 
Hotel “Flattacher Hof”, 9831 Flattach € 81,20 
Re-Nr. 2019000967 vom 21.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Verpflegung Baudienst, Geologie – Unwetterschäden 2019) 
 
Hotel “Flattacher Hof”, 9831 Flattach € 59,10 
Re-Nr. 2019000968 vom 21.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Verpflegung Baudienst, Agrar – Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. RF-Kiese Roland FRESSER, 9833 Rangersdorf € 1.101,61 
Re-Nr. 19132 vom 27.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(LKW und Frostkoffer, Unwetterschäden 2019) 
 
Amt der Kärntner Landesregierung, 9020 Klagenfurt a.W. € 1.075,00 
Re-Nr. RV/2700088087/2019 vom 20.12.2019 
(Poliere Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. ERDBAU ZECHNER GmbH, 9831 Flattach € 1.390,80 
Re-Nr. 632-2019 vom 31.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. Erwin ZLÖBL Erdbau, 9842 Mörtschach € 1.953,00 
Re-Nr. 2020/012 vom 09.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(LKW und Tieflader, Bagger Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. Erwin ZLÖBL Erdbau, 9842 Mörtschach € 2.752,80 
Re-Nr. 2020/013 vom 09.01.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Traktor mit Kipper, Bagger – Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. TRANSREAL GEBRÜDER ZLÖBL GmbH, 9833 Rangersdorf € 245,65 
Re-Nr. 19481  vom 31.12.2019 (inkl. 20 % Ust.) 
(Kies Unwetterschäden 2019) 
 
Hotel “Flattacher Hof”, 9831 Flattach € 570,20 
Re-Nr. 2019001035 vom 11.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Verpflegung Dankesgottesdienst Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. ELEKTRO BRANDSTÄTTER, 9831 Flattach € 339,36 
Re-Nr. A0122-20 vom 07.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Reparatur Straßenbeleuchtung Unwetterschäden 2019) 
 
Hotel “Flattacher Hof”, 9831 Flattach € 64,90 
Re-Nr. 2019001011 vom 05.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Verpflegung WLV Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. Erwin ZLÖBL Erdbau, 9842 Mörtschach € 900,00 
Re-Nr. 2020/021 vom 06.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger – Unwetterschäden 2019) 
 
KNG – KÄRNTEN NETZ GmbH € 1.434,90 
Re-Nr. 683624 vom 21.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Netzbereitstellungsentgelt 70 auf 75 kwh Schilift Fragant) 
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GR Goritschnig erkundigt sich, warum Rechnungen aus dem Jahr 2019 zur Genehmigung 
vorliegen. FV Thaler und Bgm. Schober klären dies auf. 
 
Fr. Maria Ranacher, 9831 Flattach € 547,50 
Rechnung vom 25.02.2020 
(Vertretung KiGa) 
 
Fa. SCHWERTNER, 8026 Graz € 629,87 
Re-Nr. 613151 vom 05.03.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Hundemarken) 
 
Fa. UNSER LAGERHAUS, 9821 Obervellach € 33,72 
Re-Nr. 890830 vom 29.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Malerutensilien Gemeinde – Büro) 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL, 9800 Spittal/Drau € 580,80 
Re-Nr. 2020-10623 vom 06.03.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Microsoft Office Home & Business für PC + Laptop Feuerwehr) 
 
RA Dr. Mario PETUTSCHNIG, 9500 Villach € 6.000,00 
Re-Nr. 285/19 vom 19.12.2019 
(Rechtsvertretung Gemeinde Flattach – MGB) 
 
Fa. ERDBAU ZECHNER GmbH, 9831 Flattach € 2.063,40 
Re-Nr. 654/2020 vom 14.02.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger und Greifer Unwetterschäden 2019) 
 
Hr. Franz Pacher – Mölltaler Bestattung, 9831 Flattach € 1.000,00 
Rechnung vom 01.04.2020 
(Reinigung WC und Aufbahrungshalle 2019 und 2020 (je € 500) 
 
Fa. Michael Maier – Montagen, 9831 Flattach € 826,25 
Re-Nr. 20 vom 07.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Boden-NEU und Sockelleisten für Büro-NEU Gemeindeamt) 
 
BM Hermann Dertnig, 9821 Obervellach € 900,00 
Re-Nr. 54/2020 vom 01.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Erstellung SIGE-Plan – KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
TANKSTELLE WULZ, 9821 Obervellach € 45,18 
Re-Nr. 252 vom 31.03.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Benzin KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
Hr. Michael Salentinig, 9831 Flattach € 350,00 
Rechnung vom 06.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Radlader – Rückweg „Raggaschlucht“) 
 
Fa. ERDBAU GOLGER, 9832 Stall € 1.020,00 
Re-Nr. 23/2020 vom 16.03.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Schreitbagger – Weg Raunitzen) 
 
Fa. WEYLAND STEINER Handwerks- und Industriebedarf GmbH & Co. KG € 194,04 
Re-Nr. RAK8067515 vom 22.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Nägel KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
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TANKSTELLE WULZ, 9821 Obervellach € 65,94 
Re-Nr. 363 vom 30.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Benzin KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
Fa. FRANZ MOSER GmbH, 9800 Spittal/Drau € 333,50 
Re-Nr. 20004085 vom 30.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Schrauben, Muttern, Drahtstifte, … KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
Fa. REISSWOLF ÖSTERREICH GmbH, 9433 St. Andrä € 1.581,25 
Re-Nr. RG5320000744 vom 28.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Aktenvernichtung und Entsorgung Gemeindeamt) 
 
BH Spittal/Drau, 9800 Spittal/Drau € 734,40 
zu Bescheid – Zahl: SP13-ROD-2354/20 
(Gebühren zu Forst-, wasser- und naturschutzrechtlicher Verhandlung zu Unwetterschäden 2019) 
 
Fa. BÜROMASCHINEN KARL, 9800 Spittal/Drau € 1.052,28 
Re-Nr. 2020-10989 vom 05.05.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Laptop + Software + Antivirusprogramm „Raggaschlucht“) 
 
Fa. Erwin ZLÖBL Erdbau, 9842 Mörtschach € 2.828,88 
Re-Nr. 2020/39 vom 23.04.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Bagger, Facharbeiter, Traktor – Unwetterschäden 2019 (Borsche)) 
 
Fa. ETM – Erdbau, Tiefbau, Metallbau, 9821 Obervellach € 3.222,00 
Re-Nr. AR191277 vom 31.03.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Transportleistung – KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
Hr. Leonhard Haslauer, 9816 Penk € 3.452,40 
Re-Nr. 20200501 vom 09.05.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Zimmererarbeiten – KAT-Schaden „Raggaschlucht“) 
 
G. Bernhardt’s und Söhne GmbH, 2351 Wiener Neudorf € 2.057,64 
Re-Nr. 2001930 vom 12.05.2020 (inkl. 20 % Ust.) 
(Wasserzähler) 
 
Fa. STRABAG AG € 50.633,64 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. KR 20100188 vom 18.05.2020 geprüfte Rechnungssumme – 4 % Skonto berücksichtigt! 
(Schlussrechnung „WVA-Anlage Flattach-Fragant – Erneuerung Abschnitt Fragant-Laas“) 
 
Fa. STRABAG AG € 526.428,15 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. KR 20100187 vom 18.05.2020 geprüfte Rechnungssumme – 4 % Skonto berücksichtigt! 
(Schlussrechnung „Straßensanierung Fragant 2019 - Tiefbauarbeiten“) 
 
Ingenieurbüro Krenn € 654,00 
Pörlinghofsiedlung 16, 9311 Kraig (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 143 05 20 vom 22.05.2020 
(Evaluierung 2020 und Sicherheitsfachkraft gem. AschG) 
 
Fa. WALDEK Transport GmbH & Co. KG € 1.154,70 
Rottau 13, 9815 Kolbnitz (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 20/0319 vom 18.05.2020 
(KAT-Schäden 2019 – LKW-Leistungen) 
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Fa. ROHRMAX € 1.055,70 
Udinestraße 21, 9500 Villach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 0403221 vom 20.05.2020 
(Behebung Verstopfung Oberflächenwasserkanal Nähe Wohnhaus Gold in Außerfragant) 
Fa. HOLZ SÄGEWERK GRANIG € 4.542,24 
Döllach 160, 9843 Großkirchheim (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 00074 vom 18.05.2020 
(KAT-Schaden „Raggaschlucht“ – Holzmaterial) 
 
Fa. HPC Duale Zustellsysteme GmbH € 621,20 
Hasnerstraße 123/TOP 2.2.4, 1160 Wien (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 202002370 vom 13.05.2020 
(Einmalige Konfiguration „Duale Zustellung“ und Kosten für 04/2020) 
 
Verein zur Förderung der Fachhochschule Kärnten € 750,00 
Villacher Straße 1, 9800 Spittal/Drau 
Vorschreibung vom 08.05.2020 
(Vorschreibung Mitgliedsbeitrag 2020) 
 
Fa. HASSLER € 659,04 
Tiroler Straße 40, 9900 Lienz (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 230841 vom 18.05.2020 
(Teppichbodenreinigung Gemeindeamt Flattach – Büro’s EG und Sitzungssaal) 
 
Martin Stotter – Rundholztechnik € 2.023,20 
Kreuzberg 1, 9761 Greifenburg (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 20/18 vom 12.05.2020 
(Gefrästes Rundholz für „Raggaschlucht“) 
 
Fa. RF-KIES € 1.198,80 
Lainach 103, 9833 Rangersdorf (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 20033 vom 15.05.2020 
(LKW & Greifer für Baustelle „IG-Innerfraganterweg“) 
 
Amt der Kärntner Landesregierung € 172,00 
Abt. 10 L – 9020 Klagenfurt a.W. 
Re-Nr. RV / 2700090171 / 2020 vom 13.05.2020 
(4 Stunden Polier – Baustelle Innerfraganterweg) 
 
Fa. HYDROGREEN Landschaftsbau € 4.769,28 
Hutweidengasse 5, 1190 Wien (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 3-FR vom 18.05.2020 
(Baustelle „IG-Innerfraganterweg“ – Humuslose Begrünung) 
 
Fa. EZ-Bau (Inh. Erwin Zlöbl) € 450,00 
Mörtschach 68, 9842 Mörtschach (inkl. 20 % Ust.) 
Re-Nr. 2020/053 vom 19.05.2020 
(Baggerleistungen – Hangrutsch Feld Anton Huber vlg. Patschg im Bereich des Kanals) 
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b) 
 
Elektrikerleistungen: Laufende Instandhaltungsarbeiten – Regiestundensätze 2020 
 
An der Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP b) nehmen GR Helmut Brandstätter und 
GR Heidemarie Ampferthaler aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil. 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 10.08.2017, TOP 6, wurde einstimmig beschlossen, die bestehende 
„Gebietsaufteilung“ zwischen den Firmen H.A. Heidi Ampferthaler Elektro GmbH und der Fa. 
Elektro Brandstätter mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Zu Beginn jeden Jahres werden die 
beiden Firmen sowie die Fa. Elektro Hartlieb (Spittal/Drau) um Bekanntgabe ihrer Regie-
Stundensätze für das laufende Jahr ersucht. Diese Stundensätze werden sodann an den 
Billigstbieter zur Durchführung laufender Instandhaltungsarbeiten durch den Gemeinderat 
vergeben. Jeweils aktuelle Projekte werden weiterhin wie gewohnt ausgeschrieben. 
 
Anfang 2020 wurden nunmehr erneut die drei genannten Firmen zur Angebotslegung ihrer 
Regiestundensätze für das Jahr 2020 ersucht. 
 
Die Fa. Elektro Hartlieb, 9800 Spittal/Drau, hat per 28.02.2020 nachstehendes Angebot gelegt: 
 
Obermonteur:  1,0 h   € 50,00 exkl. 20 % Ust. 
Elektromonteur: 1,0 h   € 48,00 exkl. 20 % Ust. 
Elektrohelfer:  1,0 h   € 39,00 exkl. 20 % Ust. 
 
Die Fa. Elektro Brandstätter, 9831 Flattach, hat per 02.03.2020 nachstehendes Angebot gelegt: 
 
Meister:  1,0 h   € 46,00 exkl. 20 % Ust. 
Service Monteur: 1,0 h   € 45,00 exkl. 20 % Ust. 
Monteur:  1,0 h   € 40,00 exkl. 20 % Ust. 
Helfer:   1,0 h   € 30,00 exkl. 20 % Ust. 
Lehrling:  1,0 h   € 25,00 exkl. 20 % Ust. 
 
Die Fa. H.A. Ampferthaler Elektro GmbH, 9831 Flattach, hat per 04.03.2020 nachstehendes 
Angebot gelegt: 
Meister:  1,0 h   € 60,00 exkl. 20 % Ust. 
Monteur:  1,0 h   € 54,00 exkl. 20 % Ust. 
Helfer:   1,0 h   € 41,00 exkl. 20 % Ust. 
Lehrling:  1,0 h   € 32,00 exkl. 20 % Ust. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Durchführung 
laufender Instandhaltungsarbeiten an Anlagen und Gebäuden der Gemeinde Flattach im Jahr 
2020 gemäß vorstehend angebotener Regiestundensätze an die Fa. Elektro Brandstätter, 9831 
Flattach, zu vergeben. 
 
c) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehende Auftragsvergaben zu 
genehmigen: 
 
Fa. Felbermayr Bau GmbH & Co. KG € 28.466,90 
Vogelweiderstraße 115, 5020 Salzburg (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot-Nr. FO203380B vom 22.04.2020 
(Sanierung „Raggaschlucht“ – Nägel und Verbauelemente) 
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Fa. Ernst Esletzbichler GmbH € 7.198,49 
Sonnengasse 5, 3293 Lunz am See (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot vom 24.03.2020, Nummer: A-6765 
(Leitschienensystem am „Traintinger Weg“) 
 
Fa. HALI GmbH € 897,11 
K.-Schachinger-Straße 1, 4070 Eferding (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot-Nr. 1361/136852 vom 07.05.2020 
(Bürotisch-NEU für Kassenhaus „Raggaschlucht“) 
 
Fa. PSC – Public Software & Consulting, 8074 Raaba 
Angebot vom 30.01.2020, Nr. 2000096 
(“Duale Zustellung” – elektronische Zustellung von Vorschreibungen) 
 
Einmalige Kosten (excl. Ust.): 
 
1 Pauschale Dienstleistung für Einrichtung Duale Zustellung € 149,00 
1 Pauschale Ersteinrichtungspauschale Send Station für Duale Zustellung € 500,00 
(inkl. 5 Profile) 
 
Laufende Kosten (excl. Ust.): 
 
1.201 Stk. Fixgebühr Duale Zustellung pro EW und Monat  
0,0110 € pro Einwohner pro Monat € 13,21 
 
Durch das Angebot einer dualen bzw. elektronischen Zustellung für Gemeindebürger/-innen kann 
das nicht unbeträchtliche Aufkommen von Portogebühren für Gemeindevorschreibungen 
sicherlich wesentliche reduziert werden. 
 
Fa. BENE GmbH € 4.566,38 
Schwarzwiesenstraße 3, 3340 Waidhofen/Ybbs (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot vom 06.04.2020, Nr. 1555248 (abzgl. 3 % Skonto – 14 Tage) 
(Büroeinrichtung für Büro-NEU im 1. Stock des Gemeindeamtes – vormals Archiv) 
 
GSZ – Gemeinde-Servicezentrum, 9020 Klagenfurt a.W. 
 
Angebot vom 28.04.2020 hinsichtlich der Implementierung einer Hosting-Lösung  
einschließlich zugehörigem E-Mail-Service für die TG Mölltaler Gletscher (Preise inkl. 20 % Ust.) 
 
Hosting Lösung 
 
Einmalige Kosten: 
 
Datenmigration, Anlage User, Konfiguration, etc. € 2.400,00 
Lizenzkosten (3 User) € 720,00 
Fahrtkosten und Spesen € 0,50/km lt. tatsächlichem Aufwand 
 
Laufende Kosten: 
 
Monatliche Kosten (3 User) € 138,60  
 
E-Mail-Service 
 
Einmalige Kosten: 
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Einrichten und Datenmigration (pro E-Mail-Postfach) € 96,00 
 
Laufende Kosten: 
 
Mailing Service (pro Benutzer) € 8,10/Monat 
 
GR Ampferthaler regt an, die Möglichkeit der Rechnungslegung an die TG Mölltaler Gletscher zu 
prüfen, um die Steuerersparnis geltend machen zu können. Der Bürgermeister sichert zu, diese 
Möglichkeit zu verfolgen. 
 
d) 
 
Büroeinrichtung TG-Büro und Gemeindeamt – Auftragsvergabe: 
 
Im TG-Büro und im Gemeindeamt ist jeweils 1 Arbeitsplatz neu zu adaptieren bzw. mit 
Büromöbeln auszustatten. Nach entsprechender Angebotslegung liegen folgende 
Auftragsvergaben zur Genehmigung vor: 
 
TG-Büro: 
 
Auftragserteilung an die Fa. HALI Büromöbel in Höhe von € 3.453,22 inkl. 20 % Ust. 
 
Gemeindeamt Flattach: 
 
Auftragserteilung an die Fa. BENE Büromöbel in Höhe von € 3.417,73 inkl. 20 % Ust. 
(Neugestaltung „FV-Büro-ALT“ in „Bürgerservicestelle-NEU“) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Auftragsvergaben zu 
genehmigen. 
 
e) 
 
Erstellung eines Jagdkatasters für die kommende Jagdpachtperiode 2021 bis 2030: 
 
Im Zusammenhang mit der anstehenden Jagdverpachtung ist die Erstellung eines Jagdkatasters 
(Ermittlung Eigenjagdgebiete, Ermittlung Gemeindejagdgebiete, nicht jagdbarer Flächen, 
Erstellung Revierpläne etc.) zwingend notwendig bzw. wurden dazu entsprechende Angebote wie 
folgt eingeholt: 
 
Fa. PSC Public Software & Consulting GmbH € 4.174,80 
Dr.-Auner-Straße 20, 8074 Raaba (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot vom 19.05.2020 
 
Fa. GISquadrat € 4.692,00 
Gutenbergstraße 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (inkl. 20 % Ust.) 
Angebot vom 20.05.2020 
 
Somit geht die Fa. PSC als Billigstbieter hervor. Zudem ist diese Firma auch Anbieter der 
Gemeindesoftware (K5) der Gemeinde Flattach, sodass sich naturgemäß viele Synergien (z.B. 
Jagdpachtauszahlung) ergeben. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Erstellung eines 
Jagdkatasters gemäß vorliegendem Angebot an die Fa. PSC zu vergeben.  
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TOP 6: Rechnungsabschluss 2019 - Beschluss 
 
 
FV Thaler berichtet wie folgt: 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wurde seitens der 
Gemeinderevision bereits geprüft und weist ein Jahresergebnis in Höhe von 
 

- € 166.989,57 
 
auf. Das Gesamtvolumen des RA 2019 beträgt € 6.228.205,24. 
 
Festzuhalten ist dabei, dass gemäß VRV 2015 nunmehr für das Jahresergebnis der o.H. und der 
a.o.H als Einheit betrachten bzw. addiert werden. Bis dato wurde diesbezüglich nur der o.H. 
herangezogen. 
 
FV Thaler erörtert die wesentlichen Eckpunkte zum vorliegenden RA-Entwurf. 
 
Die rechtlich vorgesehene Überprüfung des RA-Entwurfes durch den Kontrollausschuss hat durch 
diesen in seiner Sitzung vom 25.05.2020 stattgefunden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den vorliegenden 
Rechnungsabschluss-Entwurf 2019 als Rechnungsabschluss 2019 zu genehmigen. 
 
Anmerkung des Schriftführers: 
Ein Exemplar des RA-Entwurfes 2019 wurde den GR-Mitgliedern im Zuge der Bereitstellung des 
ggst. Sitzungsvortrages im Vorfeld der heutigen Sitzung gesondert im Intranet bereitgestellt! 
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TOP 7: Kassenkredite - Vorgehensweise 
 
 
Hinsichtlich der Zwischenfinanzierung diverser Vorhaben/Projekte bzw. der aus den 
Unwetterereignissen Ende November 2019 resultierenden Katastrophenschäden wurden 
hinsichtlich des Voranschlages 2020 keinerlei Angebote betreffend Kassenkredite eingeholt. 
 
Es empfiehlt sich, diesbezüglich die Zwischenfinanzierungen aus der bestehenden Kanalrücklage 
in Höhe von derzeit € 546.098,46 vorzunehmen. 
 
Sollte aus diesem Titel trotzdem nicht das Auslangen gefunden werden, so könnten im Laufe des 
Jahres 2020 noch Angebote zu Kassenkrediten eingeholt und allenfalls Kassenkredite genehmigt 
werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

 die bestehende Kanalrücklage in Höhe von derzeit € 546.098,46 für 
Zwischenfinanzierungen diverser Vorhaben und Katastrophenschäden zu verwenden. 

 im Anlassfall bzw. bei entsprechender Notwendigkeit Angebote zu Kassenkrediten 
einzuholen und diese Kredite in weiterer Folge durch den Gemeinderat zu genehmigen. 
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TOP 8: Hr Kurt Schober – Ansuchen um Ankauf von öffentlichem Gut - 
 Beschluss und Verordnung 
 
 
Bgm. Schober nimmt an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP aus dem Titel der 
Befangenheit i.S. der K-AGO nicht teil, und übergibt den Vorsitz an 1. Vize-Bgm. Gugganig, 
welcher den Vorsitz übernimmt. 
 
Gemäß nachstehendem Auszug aus der Vermessungsurkunde der Sammer&Sammer ZT GmbH 
vom 16.12.2019, GZ: 7699/19, ist beabsichtigt, gemäß § 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991 
i.d.g.F., die orange dargestellten Teilflächen „2“ im Ausmaß von 7 m², „4“ im Ausmaß von 2 m² 
und „6“ im Ausmaß von 1 m² der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 951/1, KG 73302 Flattach, als 
öffentliches Gut und den Gemeingebrauch daran aufzulassen, und der Parzelle-Nr. .8 
(Eigentümer: Walpurga Schober und Kurt Schober), KG 73302 Flattach, zuzuschreiben. 
 
Weiters sollen die im beigeschlossenen Lageplan grün dargestellten Teilflächen „3“ im Ausmaß 
von 0 m² und „5“ im Ausmaß von 0 m² der Parzelle-Nr. .8, KG 73302 Flattach, in das öffentliche 
Gut der Gemeinde Flattach übernommen, dem Gemeingebrauch gewidmet bzw. dem öffentlichen 
Gut (Parzelle-Nr. 951/1, KG 73302 Flattach) zugeschrieben werden. 
 
Mit Kundmachung vom 30.12.2019 wurden die vorstehend genannten Übertragungen öffentlich 
kundgemacht bzw. war jedermann berechtigt, innerhalb der Kundmachungsfrist schriftliche 
Einwendungen vorzubringen. Die Kundmachungsfrist endete am 27.01.2020, und es wurden 
keinerlei Einwendungen eingebracht. 
 
Der Gemeinderat Flattach hat am 23.09.2010 unter TOP 19 entsprechende Richtsätze für den 
Ankauf von Flächen aus dem öffentlichen Gut wie folgt festgesetzt: 
 
Kategorie „Bauland“ sprich „unverbautes Bauland“  € 10,00/m² 
Kategorie „Wald“    € 02,00/m² 
Kategorie „Grünland/Wiese“ bzw. „Acker“   € 03,00/m² 
Kategorie „Brachland“    € 00,50/m² 
 
Trotz dieser Richtwerte ist laut Festlegung des Gemeinderates jeder beabsichtigte Verkauf von 
ÖG-Flächen einer Einzelfallprüfung zu unterziehen, sodass Abweichungen von diesen Richtwerten 
– bei nachvollziehbarer Begründbarkeit – möglich sind. 
 
Die Trennstücke „2“ (7 m²), „4“ (2 m²) und „6“ (1 m²) sind lt. rechtskräftigem FläWi 1999 in der 
Kategorie „Verkehrsfläche“ ausgewiesen. 
 
In Summe ergeben sich somit 10 m², die zu einem Preis von € 03,00/m² (in Anlehnung an die 
Kategorie „Grünland/Wiese“ bzw. „Acker“) bzw. analog den jüngsten ÖG-Auflassungen mit 
vergleichbarem Sachverhalt als Kaufpreis festzusetzen wären. Sämtliche Vermessungskosten und 
Kosten der grundbücherlichen Durchführung sind von Herrn Schober zu tragen. 
 
  



27.05.2020 23 GR-Sitzung 1/2020 

 
 
 

 



27.05.2020 24 GR-Sitzung 1/2020 

Über Antrag von 1. Vize-Bgm. Adolf Gugganig wird einstimmig beschlossen, 
 

 für die, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, 
Auergasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 16.12.2019, GZ: 7699/19, neu 
vermessenen und planlich dargestellten Trennstücke „2“ im Ausmaß von 7 m², „4“ im 
Ausmaß von 2 m² und „6“ im Ausmaß von 1 m² der Parzelle-Nr. 951/1, KG 73302 Flattach, 
für welche heute keinerlei Interesse zur Aufrechterhaltung als öffentliche Verkehrsfläche 
besteht, die Kategorisierung als Verkehrsfläche – Gemeindestraße bzw. 
Verbindungsstraße - aufzuheben, und diese Trennstücke als öffentliches Gut bzw. den 
Gemeingebrauch an diesen aufzulassen und der Parzelle-Nr. .8, KG 73302 Flattach, 
zuzuschreiben. 

 die, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, Auergasse 
9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 16.12.2019, GZ: 7699/19, neu vermessenen und 
planlich dargestellten Trennstücke „3“ im Ausmaß von 0 m² und „5“ im Ausmaß von 0 m² 
der Parzelle-Nr. .8, KG 73302 Flattach, in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Flattach 
(Parzelle-Nr. 951/1, KG 73302 Flattach) zu übernehmen, dem Gemeingebrauch zu widmen 
und gemäß § 3 Abs. 1, Ziffer 5 und 6 des Kärntner Straßengesetzes i.d.g.F. zur 
„Gemeindestraße“ bzw. „Verbindungsstraße“ zu erklären sowie der Parzelle-Nr. 951/1, KG 
73302 Flattach, zuzuschreiben. 

 den Kaufpreis für die genannten 10 m² mit € 3,00 pro m² zu fixieren, wobei sämtliche 
Vermessungskosten und Kosten der grundbücherlichen Durchführung vom Antragsteller 
zu tragen sind. 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 9: Hr Josef Pacher – Übernahme von Teilflächen in das öffentliche Gut – 
 Beschluss und Verordnung 
 
 
Vize-Bgm. Gugganig übergibt den Vorsitz an Bgm. Schober, welcher den Vorsitz übernimmt. 
 
Die Gemeinde Flattach beabsichtigt gemäß § 24 des Kärntner Straßengesetzes 1991 i.d.g.F., die 
im beigeschlossenen Lageplan aus der Vermessungsurkunde des DI Horst Klampferer, 9871 
Seeboden, GZ: 5984/19, gelb dargestellte Teilfläche „9“ im Ausmaß von 8 m² aus der Parzelle-
Nr. 1314, KG 73303 Fragant, in das öffentliche Gut der Gemeinde Flattach zu übernehmen, dem 
Gemeingebrauch zu widmen bzw. dem öffentlichen Gut (Kategorie Verbindungsstraße – 
Innerfraganter Ortschaftsweg – Oberdorf - Parzelle-Nr. 1654/14, KG 73303 Fragant) 
zuzuschreiben. 
 
Mit Kundmachung vom 16.01.2020 wurde die vorstehend genannte Übertragung öffentlich 
kundgemacht bzw. war jedermann berechtigt, innerhalb der Kundmachungsfrist schriftliche 
Einwendungen vorzubringen. Die Kundmachungsfrist endet am 13.02.2020, und es wurden 
keinerlei Einwendungen eingebracht. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, 
 

 das, im Teilungsplan des DI Horst Klampferer, Hauptplatz 6, 9871 Seeboden, vom 
14.10.2019, GZ: 5984/19, neu vermessene und planlich dargestellte Trennstück „9“ im 
Ausmaß von 8 m² der Parzelle-Nr. 1314, KG 73303 Fragant, in das öffentliche Wegenetz 
der Gemeinde Flattach (Parzelle-Nr. 1654/14, KG 73303 Fragant) zu übernehmen, dem 
Gemeingebrauch zu widmen und gemäß § 3 Abs. 1, Ziffer 6 des Kärntner Straßengesetzes 
i.d.g.F. zur „Verbindungsstraße“ (Innerfraganter Ortschaftsweg - Oberdorf) zu erklären 
sowie der Parzelle-Nr. 1654/14, KG 73303 Fragant, zuzuschreiben. 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 10: Jagdpachtperiode 2021 bis 2030: 
  
 a) Anzahl der zu bildenden Gemeindejagdgebiete – Beschluss -    
 Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 27.11.2019, TOP 10 a) bzw. gemäß § 6 Abs. 2 des Kärntner 
Jagdgesetzes 2000 i.d.g.F. wurden nachstehende vier Gemeindejagdgebiete gebildet: 
 

 Flattach-Schattseite 
 Grafenberg 
 Flattachberg 
 Großfragant 

 
Erst im Rahmen einer Sitzung mit den Mitgliedern des Jagdverwaltungsbeirates am 27.02.2020 
erlangte die Gemeinde hinsichtlich des Gemeindejagdgebietes Großfragant offiziell davon 
Kenntnis, dass sich sämtliche Grundeigentümer mittels Unterschriftsleistung einhellig dafür 
ausgesprochen haben, das Gemeindejagdgebiet Großfragant in der kommenden 
Jagdpachtperiode nicht mehr als Gemeindejagdgebiet zu bejagen, sondern diese Grundflächen 
auf die angrenzenden Eigenjagden „Schober“ und „Sadnig“ aufzuteilen. 
 
Mittels konkretem Schreiben der AG Groß- und Kleinfraganter Hochalm (Obmann: Hr. Franz 
Wallner) vom 03.03.2020, eingelangt am 06.03.2020, hat die Agrargemeinschaft in weiterer Folge 
an den Gemeinderat Flattach nachstehendes Ansuchen auf Auflösung des Gemeindejagdgebietes 
Großfragant und dessen Anschließung an die Eigenjagdgebiete „Sadnig“ und „Schober“ gerichtet: 
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GR Goritschnig vertritt die Meinung, dass folgender Absatz aus dem Sitzungsvortrag zur heutigen 
Sitzung falsch sei: 
 
„Wichtig dabei ist die Feststellung, dass die Gemeinde zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die vorstehenden vier Gemeindejagdgebiete (GR-Sitzung vom 27.11.2019) keinerlei Kenntnis vom 
Ansinnen der Grundeigentümer hatte.“ 
 
Lt. Goritschnig hat GR Ampferthaler in der GR-Sitzung vom 27.11.2019 sehr wohl zur Sprache 
gebracht, dass scheinbar eine „Unterschriftenaktion“ im Gange sei, um das Gemeindejagdgebiet 
Großfragant aufzulösen und in zwei Eigenjagdgebiete aufzuteilen. 
 
Der Amtsleiter verwehrt sich entschieden gegen diese Behauptung. Seiner Ansicht nach ist das 
konkrete Ansuchen der Agrargemeinschaft (eingelangt am 06.03.2020) von gänzlich anderer 
Qualität als „nebulöse Gerüchte“, die GR Ampferthaler in der GR-Sitzung vom 27.11.2019 skizziert 
und zur Diskussion gestellt hat. Offiziell hatte der Gemeinderat somit am 27.11.2019 tatsächlich 
keine Kenntnis vom Ansinnen der Grundeigentümer.  
 
Die Grundeigentümer haben selbstständig und ohne Information an die Gemeinde die 
gewünschte Aufteilung des Gemeindejagdgebietes Großfragant bei der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde beantragt. 
 
Dem Gemeinderat steht es nunmehr frei 
 

 das vorstehende Ansuchen der AG Groß- und Kleinfraganter Hochalm beraten und 
beschließen 

 beraten und beschließen, den GR-Beschluss vom 27.11.2019, TOP 10 a) dahingehend 
abzuändern, dass gemäß § 6 Abs. 2 des Kärntner Jagdgesetzes i.d.g.F. nachstehende drei 
Gemeindejagdgebiete gebildet werden: 
 

o Flattach-Schattseite 
o Grafenberg 
o Flattachberg 

 
Zum vorliegenden Sachverhalt wurde per 25.05.2020 nachstehendes E-Mail der 
Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau an die Gemeinde übermittelt: 
 
 
Von: BHSP Grundverkehr <bhsp.grundverkehr@ktn.gv.at>  
Gesendet: Montag, 25. Mai 2020 11:53 
An: Gemeinde Flattach <flattach@ktn.gde.at> 
Cc: BHSP Bezirkshauptmann <bezirkshauptmann.bhsp@ktn.gv.at> 
Betreff: Gemeindejagdgebiet Flattach_Sonderjagdgebiet Großfrgant  
Priorität: Hoch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Bezugnehmend auf die telefonisch ergangenen Anfragen bezüglich der weiteren Vorgehensweise betreffend der 
Feststellung des Sondergemeindejagdgebietes „Großfragant“, ergeht nach Rücksprache mit Herrn Bezirkshauptmann 
Dr. Klaus Brandner der Vorschlag, den dafür vorgesehenen Tagesordnungspunkt  für die am kommenden Mittwoch 
geplante Gemeinderatssitzung bis zur genauen Klärung vorerst abzusetzen. Es wird angeraten, die Sachlage vor der 
Behandlung im Gemeinderat bei einer Besprechung im Beisein der betroffenen Grundeigentümer, der zuständigen 
Gemeindevertreter sowie eines Vertreters der ha. Jagdbehörde zu klären. Um Übermittlung eines Terminvorschlages 
wird ersucht.  
    
 
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Maier 
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Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau 
Behördenleitung 
Jagdangelegenheiten 
 
9800 Spittal an der Drau, Tiroler Straße 16 
Tel.: 050536-62302 
Fax: 050536-62333 
E-Mail: bhsp.grundverkehr@ktn.gv.at 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen TOP von der heutigen 
Tagesordnung abzusetzen, und vor einer neuerlichen Behandlung dieses Punktes im Gemeinderat 
die seitens der BH Spittal/Drau vorgeschlagene Besprechung mit den genannten Teilnehmern 
schnellstmöglich anzuberaumen. 
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TOP 10: Jagdpachtperiode 2021 bis 2030: 
  
 b) Genehmigung des Gemeindejagdgebietes Großfragant – Beschluss – 
      Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 27.11.2019, TOP 10 b) bzw. gemäß § 6 Abs. 3 des Kärntner 
Jagdgesetzes 2002 i.d.g.F. wurde beim Amt der Kärntner Landesregierung um die Genehmigung 
des Gemeindejagdgebietes Großfragant angesucht, da dieses Jagdgebiet das erforderliche 
Ausmaß von 500 ha nicht erreicht. 
 
In Ergänzung zum TOP 10 a) möge der Gemeinderat beraten und befinden, beim Amt der 
Kärntner Landesregierung nicht um die Genehmigung des Gemeindejagdgebietes Großfragant 
anzusuchen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen TOP von der heutigen 
Tagesordnung abzusetzen, und vor einer neuerlichen Behandlung dieses Punktes im Gemeinderat 
die seitens der BH Spittal/Drau vorgeschlagene Besprechung mit den genannten Teilnehmern 
schnellstmöglich anzuberaumen. 
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TOP 10: Jagdpachtperiode 2021 bis 2030: 
  
 c) Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates 
 für Gemeindejagdgebiete - Beschluss 
 
 
Der Gemeinderat möge beraten und befinden, die Anzahl der Mitglieder des 
Jagdverwaltungsbeirates für die jeweiligen Gemeindejagdgebiete wie folgt festzulegen: 
 
Gemeindejagdgebiet      Anzahl der Mitglieder des 
        Jagdverwaltungsbeirates 
 
Flattachberg       7 
Flattach-Schattseite      7 
Grafenberg       7 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen TOP von der heutigen 
Tagesordnung abzusetzen, und vor einer neuerlichen Behandlung dieses Punktes im Gemeinderat 
die seitens der BH Spittal/Drau vorgeschlagene Besprechung mit den genannten Teilnehmern 
schnellstmöglich anzuberaumen. 
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TOP 11: Genehmigung von Versicherungspolizzen 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 27.11.2019, TOP 14, wurde die Erhöhung der jährlichen 
Versicherungsprämie für das „Generalkonzept“ der Fa. AON auf € 10.500,00 genehmigt. 
 
Nunmehr liegt die entsprechende Versicherungspolizze-Nr. 1395/006766-3 der UNIQUA 
dahingehend zur Genehmigung vor, dass  
 

 der Themenweg Großfragant 
 Vandalismusschäden generell 

 
in das „Generalkonzept“ inkludiert wurden. 
 
Die Nachtragsprämie bis zum 01.01.2021 beläuft sich demzufolge auf € 701,10 bzw. beträgt die 
jährliche Prämie für das „Generalkonzept“ ab 01.01.2021 somit € 11.264,10. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die genannte Versicherungspolizze 
zu genehmigen. 
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TOP 12: „Mölltaler Geschichten Festival 2020“ – 
 jährlicher Förderbeitrag 2020 bis 2024 
 
 
Wie bereits in den Vorjahren wurde durch „ProMölltal – Initiative für Bildung, Kultur, Wirtschaft 
und Tourismus“ mit Rechnung vom 15.01.2020 auch für das Jahr 2020 wiederum ein 
Förderungsbeitrag in Höhe von € 500,00 in Rechnung gestellt. 
 
Der Ausschuss für Familien, Jugend, Sport, Kultur und Personal hat in seiner Sitzung vom 
17.01.2020 die Empfehlung ausgesprochen, seitens des Gemeinderates die jährliche finanzielle 
Unterstützung der Gemeinde für die Jahre 2020 bis 2024 zu fixieren. Damit soll dem 
Organisationskomitee die Planungssicherheit gewährt werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Förderungsbeitrag der 
Gemeinde Flattach zum „Mölltaler Geschichtenfestival“ („ProMölltal – Initiative für Bildung, Kultur, 
Wirtschaft und Tourismus“) in den Jahren 2020 bis 2024 jährlich in Höhe von € 500,00 zu 
gewähren. 
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TOP 13: Neuregelung der Wasserversorgung Innerfragant – 
 Kooperationsvertrag mit der KELAG – neuerliche Beratung 
 
 
Bezugnehmend auf die jüngste GR-Sitzung wurde der vorliegende Entwurf eines 
Kooperationsvertrages mit der KELAG in einigen Punkten abgeändert und abgestimmt. 
 
Eine finale klärende Aussprache erfolgt am 20.01.2020, sodass letztlich die finale Fassung des 
Kooperationsvertrages seit 03.03.2020 vorliegt, und somit beraten und beschlossen werden kann. 
 
Bauausschussobmann Vize-Bgm. Gugganig erläutert die Eckpunkte des vorliegenden 
Vertragsentwurfes. 
 
GR Ampferthaler erkundigt sich zum Punkt „Leistungen der Gemeinde“ – letzter Punkt. Dies 
dahingehend, ob diese Formulierung den „Bescheid“ oder die Wasserbenützungskosten betrifft. 
 
Bgm. Schober und Vize-Bgm. Gugganig klären auf, dass die Gemeinde gemäß der genannten 
Formulierung keinerlei Kosten mehr an die KELAG verrechnen kann. 
 
GR Helmut Brandstätter fragt an, ob der Wasseranschluss des Dkfm. Fetzer (Chaletdorf 
Innerfragant) damit auch in Ordnung ist (Stichwort: Druck). 
 
Der Bürgermeister bejaht dies. 
 
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 19:42. 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:43. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehenden Vertrag über eine 
Kooperation betreffend Neuregelung der Wasserversorgung Innerfragant zwischen der Gemeinde 
Flattach und der KELAG zu genehmigen: 
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TOP 14: Müllentsorgung 2021 bis 2030 – Vertrag mit Entsorgungsunternehmen – 
 Genehmigung 
 
 
Mit GR-Beschluss vom 13.07.2010 wurde zwischen der Gemeinde Flattach und der Fa. 
Rossbacher, 9900 Lienz, der Vertrag zur Durchführung der Müllentsorgung im Gemeindegebiet 
Flattach für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2020 genehmigt. 
 
Im Rahmen einer Aussprache am 20.01.2020 wurden die Konditionen für den Abschluss eines 
neuen Entsorgungsvertrages im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2030 entsprechend verhandelt 
bzw. liegt nunmehr nachstehender Vertragsentwurf zur Beratung und Beschlussfassung durch 
den Gemeinderat vor: 
 
Generell ist festzuhalten, dass die ausgehandelten Konditionen aus dem derzeit noch laufenden 
Müllvertrag 1 : 1 durch die Fa. Rossbacher weiter gewährt werden. Auch bleibt die jährliche 
Indexierung (nach VPI) unverändert. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehenden Vertrag zwischen 
der Gemeinde Flattach und der Fa. Rossbacher GmbH über die Besorgung der Müllabfuhr im 
Gemeindegebiet Flattach im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2030 zu genehmigen: 
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TOP 15: RHV Mölltal: Kanalsammelbauabschnitt BA 13-2, Aufschließung 
 Außerfragant Süd-West (Gewerbegebiet) – Umsetzung und 
 Auftragsvergabe 
 
 
Die Kanalaufschließung dieses Bereiches (Gewerbegebiet) ist bereits seit einiger Zeit in 
Ausarbeitung bzw. erfolgten dazu auch viele Abstimmungsgespräche mit der Tauernfleisch 
Vertriebs GmbH. 
 
Nunmehr liegt dazu die final adaptierte Kostenermittlung der Fa. STRABAG vom 03.07.2019 vor 
bzw. wurde diese durch die GEOS Consulting ZT-GmbH geprüft und das Prüfergebnis mit 
Schreiben vom 25.02.2020 an den RHV Mölltal übermittelt. 
 
Demzufolge ergeben sich folgende Kosten: 
 
 € 115.890,35 (Kostenabschätzung Nr. 39f, netto, inkl. 7,5 % PG und 2 % NL) 
 + € 26.822,27 (angebotene Kosten für die beigestellte PST mit Installation, Kenda) 
 + € 6.000,00 (Umbau best. E-Verteiler, Elektrotechnik) 
 + € 0,00 (Bodenplatte STRABAG entfällt, da Kendas FT-Schacht auftriebsicher) 
 + € 4.940,00 (Kosten für die Mitverlegung der LWL-Leerverrohrung, ohne VK) 
 + € 470,00 (Kosten für die event. Beistellung von zusätzl. 100 m³ Humus) 
= € 154.122,62 
 + € 30.824,52 (20 % Ust.) 
 € 184.947,14 (abgeschätzte Kosten, brutto, inkl. PG und NL, ohne Aufschlag) 
 
GR Ampferthaler erkundigt sich, ob das Thema der Mitverlegung von LWL-Kabeln diesbezüglich 
nunmehr geklärt ist? 
 
Der Bürgermeister bejaht dies. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die Durchführung der genannten 
Aufschließungsarbeiten unter den vorstehenden Parametern zu genehmigen. 
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TOP 16: Hr. Kurt Gollmitzer – Ansuchen um Ankauf von Grundstücksteilflächen - 
 Beratung 
 
 
Hr. Kurt Gollmitzer, Flattach 123, ist an die Gemeinde mit dem Ersuchen herangetreten, eine 
Teilfläche im Ausmaß von rund 500 m² aus den Parzellen 427 und 428, KG 73302 Flattach, 
käuflich zu erwerben. 
 
Die beantragte Teilfläche weist zur Gänze die Widmung „Bauland-Wohngebiet“ auf. 
 
Über die grundsätzliche Bereitschaft der Gemeinde und den damit verbundenen Konditionen 
möge der Gemeinderat befinden. 
 

 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

 dem Ansuchen des Hr. Gollmitzer zu entsprechen, und die beantragte Fläche zu einem 
Preis von € 50,00/m² an den Antragsteller zu verkaufen. Sämtliche Kosten der 
Vermessung, Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung sind von Hr. 
Gollmitzer zu tragen. 
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TOP 17: Teilbebauungsplan Chaletdorf Innerfragant – Neuverordnung 2020 – 
 Beschluss nach Kundmachung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 23.06.2015, TOP 8, wurde der Teilbebauungsplan Chaletdorf 
Innerfragant beschlossen bzw. in weiterer Folge mit Bescheid der BH Spittal/Drau vom 
27.07.2015, Zahl: SP15-RO-395/2015 (002/2015), genehmigt. 
 
Diesem Teilbebauungsplan liegt ein Projekt zugrunde, welches auf der Wiese zwischen dem 
„Innerfraganter Wirt“ und dem Wurtenbach ein Chaletdorf bestehend aus mehreren 
Einzelobjekten vorsieht. 
 
Zwischenzeitliche Änderungen der Eigentumsgrenzen hin zum Wurtenbach und Neufestlegungen 
der roten Wildbach-Gefahrenzone sowie die Errichtung von Schutzmauern in den rechtsufrigen 
Böschungsbereichen des Wurtenbaches hatten eine Neufestlegung der Widmungsgrenzen zur 
Folge (siehe FläWi-Änderung 05/2017). 
 
Nach rechtskräftigem Abschluss des genannten Widmungsverfahrens soll nunmehr auch der 
zugehörige Teilbebauungsplan abgeändert werden. 
 
In der gegenständlichen Neuverordnung wird auf die detaillierte lagemäßige Festlegung der 
Erschließungsstraßen im Projektsgebiet verzichtet. Damit soll die Entwicklung eines 
wünschenswerten dörflichen Charakters ermöglicht werden. 
 
Die Kundmachung einschließlich Verständigung der befassten Fachstellen der nunmehrigen 
Neuverordnung 2020 des genannten Teilbebauungsplanes erfolgte im Zeitraum 03.03.2020 bis 
31.03.2020. Während der Kundmachungsfrist sind keinerlei Einwände eingelangt. 
 
GR WALTER erkundigt sich zum Baufortschritt der einzelnen Häuser des Chaletdorfes. 
 
Bgm. Schober informiert, dass heute beim „Bachgrundstück“ eine Bauverhandlung hinsichtlich 
der „Geländevorbereitung“ (Plateaus und Terrassierung) stattgefunden hat. Hinsichtlich der zu 
errichtenden Häuser liegt derzeit noch keinerlei Bauansuchen vor. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

 den Teilbebauungsplan Chaletdorf Innerfragant – Neuverordnung 2020 (Verordnung, 
zeichnerische Darstellung des Teilbebauungsplanes sowie Erläuterungen) betreffend die 
Grundparzellen-Nr. 1311/1 (tlw.), 1311/10 und 1317/2, je KG 73303 Fragant, nach 
erfolgter Kundmachung (Kundmachungsexemplar vom 13.02.2020, GZ: 17023-VO-01) 
im Wege der nachstehenden Verordnung (Zl. 031-2-68/2020) zu genehmigen: 

 
Anmerkung des Schriftführers: 
Ein Kundmachungsexemplar des Teilbebauungsplanes Chaletdorf Innerfragant – Neuverordnung 
2020 wurde den GR-Mitgliedern im Zuge der Bereitstellung des ggst. Sitzungsvortrages im Vorfeld 
der heutigen Sitzung gesondert im Intranet bereitgestellt! 
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TOP 18: WLV-Projekt „Rutschungssanierungen Flattach Projekt 2020“ – 
 Verpflichtungserklärung - Genehmigung 
 
 
Im Zusammenhang mit den enormen Unwetterschäden vom Herbst 2019 wurde der Versuch 
unternommen, mit der WLV – Sektion Kärnten ein umfassendes Sanierungsprojekt zu erarbeiten, 
wobei letztlich ein Finanzierungserfordernis von € 1.470.000 zu Buche schlägt. 
 
Mit nachstehendem Schreiben vom 06.04.2020 sowie Projektüberprüfung vom 02.04.2020 erging 
seitens der WLV die fachliche Zustimmung zum nunmehr vorliegenden Projekt bzw. wurde die 
Gemeinde Flattach – wie auch bei bisherigen Projekten üblich – ersucht, die Kosten für allfällige 
Grundstücksinanspruchnahmen im Zusammenhang mit dem Projekt zu übernehmen bzw. die 
entsprechende Verpflichtungserklärung zu genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehende 
Verpflichtungserklärung zu genehmigen: 
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TOP 19: Hr. Hubert Mayer: Ansuchen um Grundankauf – Beschluss nach 
 Kundmachung einschließlich Verordnung über Auflassung öffentliches Gut 
 
 
Mit GR-Beschluss vom 27.11.2019, TOP 7, wurde dem zugrunde liegenden Ansuchen des Hr. 
Hubert Mayer dahingehend entsprochen, dass die zum Kauf beantragte Teilfläche von rund 124 
m² zum Preis von € 10,00/m² ausgepreist wird. Sämtliche Vermessungskosten und Kosten der 
grundbücherlichen Durchführung trägt der Käufer. 
 
In weiterer Folge wurde die Vermessung veranlasst bzw. liegt nunmehr die Vermessungsurkunde 
des DI Dr. Günther Abwerzger vom 20.02.2020, GZ: 11351/20, vor. Gemäß dieser Urkunde 
betragen die zum Ankauf beantragten Teilflächen (Trennstücke 1, 2 und 3) nunmehr 134 m². 
 
Die entsprechende Kundmachung zur beabsichtigten Auflassung von öffentlichem Gut 
(Teilflächen) wurde somit im Zeitraum 10.03. bis 07.04.2020 öffentlich kundgemacht. Innerhalb 
der Kundmachungsfrist sind keinerlei Einwendungen eingelangt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

 gemäß Vermessungsurkunde des DI Dr. Abwerzger vom 20.02.2020, GZ: 11351/20, die 
Trennstücke „1“ (14 m²), „2“ (10 m²) und „3“ (110 m²) im Gesamtausmaß von 134 m² 
aus den Parzellen-Nr. 1626/5, 1626/3 und 374/2, je KG 73303 Fragant, zum Preis von € 
10,00/m² an Hr. Hubert Mayer, Außerfragant 85, 9831 Flattach, zu verkaufen 

 die Teilfläche „1“ der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 1626/5 im Ausmaß von 14 m², und „2“ 
der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 1626/3 im Ausmaß von 10 m², je KG 73303 Fragant, als 
öffentliches Gut und den Gemeingebrauch daran aufzulassen, und den Parzellen-Nr. 374/3 
(betreffend Trennstück „1“) und 374/1 (betreffend Trennstück „2“), je KG 73303 Fragant, 
zuzuschreiben. 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 20: Flurbereinigung Hr. Bernhard Winkler – Österreichische Bundesforste 
 (ÖbF) 
 Beschluss nach Kundmachung einschließlich Verordnung über Auflassung/ 
 Übernahme öffentliches Gut 
 
 
Gemäß nachstehendem Auszug aus der Vermessungsurkunde der Agrarbehörde Kärnten vom 
17.07.2019, GZ: 10-ABV-FB-268-2015, ist beabsichtigt, gemäß § 22 des Kärntner 
Straßengesetzes 1991 i.d.g.F., die im beigeschlossenen Lageplan orange dargestellten 
Trennstücke „3“ im Ausmaß von 724 m² und „24“ im Ausmaß von 201 m² der öffentlichen 
Wegparzelle-Nr. 1654/5, KG 73303 Fragant, als öffentliches Gut und den Gemeingebrauch daran 
aufzulassen, und den Parzellen-Nr. 1080/1 (Trennstück „3“) und 1052/5 (Trennstück „24“), je KG 
73303 Fragant, zuzuschreiben. 
 
Weiters sollen die im beigeschlossenen Lageplan gelb dargestellten Teilflächen „6“ im Ausmaß 
von 283 m² der Parzelle-Nr. 1080/2, „12“ im Ausmaß von 106 m² der Parzelle-Nr. 1081/1, „14“ 
im Ausmaß von 51 m² der Parzelle-Nr. 1081/2, „1“ im Ausmaß von 82 m² der Parzelle-Nr. 1083/3, 
„10“ im Ausmaß von 86 m² der Parzelle-Nr. 1083/3, „16“ im Ausmaß von 137 m² der Parzelle-
Nr. 1083/5, „23“ im Ausmaß von 21 m² der Parzelle-Nr. 1083/6 und „5“ im Ausmaß von 378 m² 
der Parzelle-Nr. 1086/14, je KG 73303 Fragant, in das öffentliche Gut der Gemeinde Flattach 
übernommen, dem Gemeingebrauch gewidmet bzw. dem öffentlichen Gut (Verbindungsstraße 
„Alte Innerfraganter Straße - Parzelle-Nr. 1654/5, KG 73303 Fragant) zugeschrieben werden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, 
 

 für die, in der Vermessungsurkunde der Agrarbehörde Kärnten vom 17.07.2019, GZ: 10-
ABV-FB-268-2015, dargestellten Trennstücke „3“ im Ausmaß von 724 m² und „24“ im 
Ausmaß von 201 m² der öffentlichen Wegparzelle-Nr. 1654/5, KG 73303 Fragant, für 
welche heute keinerlei Interesse zur Aufrechterhaltung als öffentliche Verkehrsfläche 
besteht, die Kategorisierung als Verkehrsfläche – Verbindungsstraße („Alte Innerfraganter 
Straße“) und das öffentliche Gut und den Gemeingebrauch daran aufzulassen, und den 
Parzellen-Nr. 1080/1 (Trennstück „3“) und 1052/5 (Trennstück „24“), je KG 73303 
Fragant, zuzuschreiben. 

 die, in der Vermessungsurkunde der Agrarbehörde Kärnten vom 17.07.2019, GZ: 10-ABV-
FB-268-2015, dargestellten Trennstücke „6“ im Ausmaß von 283 m² der Parzelle-Nr. 
1080/2, „12“ im Ausmaß von 106 m² der Parzelle-Nr. 1081/1, „14“ im Ausmaß von 51 m² 
der Parzelle-Nr. 1081/2, „1“ im Ausmaß von 82 m² der Parzelle-Nr. 1083/3, „10“ im 
Ausmaß von 86 m² der Parzelle-Nr. 1083/3, „16“ im Ausmaß von 137 m² der Parzelle-Nr. 
1083/5, „23“ im Ausmaß von 21 m² der Parzelle-Nr. 1083/6 und „5“ im Ausmaß von 378 
m² der Parzelle-Nr. 1086/14, je KG 73303 Fragant, in das öffentliche Gut der Gemeinde 
Flattach übernommen, dem Gemeingebrauch gewidmet bzw. dem öffentlichen Gut 
(Verbindungsstraße „Alte Innerfraganter Straße - Parzelle-Nr. 1654/5, KG 73303 Fragant) 
zuzuschreiben. 

 nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 21: Initiative „Gesunde Gemeinde“ – Beteiligung - Beschluss 
 
 
Dieser TOP wird gemäß Beschlussfassung des Gemeinderates vorgezogen, und bereits unter TOP 
4 a) behandelt. 
 
Die Obfrau des Familienausschusses berichtet wie folgt: 
 
Die „Gesunde Gemeinde“ ist eine Initiative zur regionalen Gesundheitsförderung in Kärnten.  
 
Ziel:  

 Gesundheitsförderung auf Gemeindeebene  
 optimale Rahmenbedingungen für die Erhaltung, Verbesserung und Förderung der 

Gesundheit vor Ort  
 bedarfsgerechte und an den Zielgruppen orientierte Gesundheitsarbeit mit 

Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und festgestellter Versorgungslücken. 

Wie wird man „Gesunde Gemeinde“ und welche Unterstützung gibt es? 
 

 Die Beteiligung an der Initiative „Gesunden Gemeinde“ ist kostenlos  
 Es ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich ( Ein Arbeitskreisleiter und ein 

Sachbearbeiter werden namentlich genannt.) 
 Interessierte werden dazu eingeladen, in einem Arbeitskreis mitzuarbeiten.  
 Gemeinsam mit den Betreuerinnen des Vereins „Gesundheitsland Kärnten“ (in 

Oberkärnten mit FamiliJa) wird ein individueller Maßnahmenplan erstellt und umgesetzt. 
 Nach Einreichung des Maßnahmenplans erhält die Gemeinde eine Startförderung in der 

Höhe von 1000 Euro. 
 Berichte über Veranstaltungen sind auf der Homepage www.gesundheitsland.at zu 

finden. 
 Wenn sich eine Gemeinde mindestens drei Jahre aktiv an der Initiative beteiligt hat, 

kann sie die Verleihung einer „Gesunde Gemeinde“ Tafel beantragen. 
 Für besonders erfolgreiche Projekte wird alle zwei Jahre der Gesundheitspreis des 

Landes Kärnten ausgeschrieben, der mit insgesamt 6000 Euro  für  3 Kategorien dotiert 
ist.  

 
Der Verein „Gesundheitsland Kärnten“ bietet zahlreiche Angebote sowohl für die Gemeinde, als 
auch für den Kindergarten oder die Schule, welche zum Teil kostenlos oder zumindest 
kostengünstig in Anspruch genommen werden können. Dazu zählen unter anderem 
Ernährungsvorträge, der Stammtisch für pflegende Angehörige. 
 
Jede Veranstaltung wird durch das Land Kärnten gefördert. Bei Antragstellung durch die 
Gemeinde werden dieser 50 % pro Veranstaltung refundiert. 
 
Im Bezirk Spittal/Drau gibt es mittlerweile 25 „Gesunde Gemeinden“ bzw. werden jährlich ca. 270 
Veranstaltungen mit der Unterstützung von „FamiliJa“ organisiert. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, sich zu vorstehenden Konditionen 
an der Initiative „Gesunde Gemeinde“ zu beteiligen. 
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TOP 22: Kindergarten Flattach – Tarife - Anpassung 
 
 
Dieser TOP wird gemäß Beschlussfassung des Gemeinderates vorgezogen, und bereits unter TOP 
4 b) behandelt. 
 
Die Landesförderung für einen halbtägigen Kindergartenplatz ohne Verpflegung beträgt derzeit € 
56,00. 
 
Laut Hebesatzliste 2020 gelten für den Gemeindekindergarten Flattach folgende monatlichen 
Tarife: 
 
halbtags ohne Verpflegung für Einheimische:    € 55,00 brutto 
halbtags ohne Verpflegung für Auswärtige:     € 75,00 brutto 
 
verpflichtendes Kindergartenjahr (Einheimische und Auswärtige):  € 85,00 brutto 
(Dieser Tarif wird immer 1 : 1 an die gewährte Landesförderung angepasst!) 
 
Der Tarif für Einheimische liegt somit derzeit unter dem der Landesförderung. 
 
Der Ausschuss für Familien, Jugend, Sport, Kultur und Personal hat in seiner Sitzung vom 
17.01.2020 die Empfehlung ausgesprochen, die Kindergartentarife ab Herbst 2020 auf das Niveau 
der Landesförderung für das verpflichtende Kindergartenjahr anzupassen. 
 
Demzufolge ergeben sich aus heutiger Sicht ab Herbst 2020 folgende Tarife, wobei diese immer 
1 : 1 an die gewährte Landesförderung angepasst werden: 
 
halbtags ohne Verpflegung für Einheimische:    € 85,00 brutto 
(verbleibender Elternbeitrag somit: € 29,00) 
 
halbtags ohne Verpflegung für Auswärtige:     € 85,00 brutto 
(verbleibender Elternbeitrag somit: € 29,00) 
 
verpflichtendes Kindergartenjahr (Einheimische und Auswärtige):  € 85,00 brutto 
(„Gratis-Kindergartenjahr“ – somit kein Elternbeitrag) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Tarifanpassungen ab 
dem KiGa-Jahr 2020/2021 zu genehmigen. 
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TOP 23: Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Hinweis des Schriftführers: 
Dieser TOP ist gemäß § 36 (3) der K-AGO dem ggst. Protokoll nicht zu entnehmen bzw. wird 
lediglich in der Originalniederschrift vollinhaltlich abgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:06 Uhr.  
 
Für den Gemeinderat: 
  
1. Protokoll-Mitunterfertiger: Der Bürgermeister: 
GR Josef ISTENIG jun. Kurt SCHOBER 
 
  
……………………………………….. ………………………………………. 
 
2. Protokoll-Mitunterfertiger: 
GR Werner HUBER 
 
 
……………………………………….. 
 
 

Der Schriftführer: 
 

AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
 

……………………………………….. 


